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TOP 6 Verpflichtung des / der Gewählten (Vorsitzende(r) der Verbandsversammlung), 
Übernahme der Sitzungsleitung durch den / die Vorsitzende(n) der 
Verbandsversammlung 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das älteste Mitglied der Verbandsversammlung verpflichtet den Vorsitzenden der Verbands-
versammlung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten und übergibt ihm sodann die 
Leitung der Sitzung (§ 157 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 28 Abs. 2 Satz 2 KV M-V). 

 

          Abstimmungsergebnis: 

 

 
Ja: --- 

 
Nein: --- 

 
Enthaltungen: --- 

 

          

          Unterschriften: 
 

       

         



Sparkassenzweckverband für die  
Sparkasse Mecklenburg-Schwerin 

Sitzung am: 

08.03.2021 

Nr.: 

2021 / 01 
  

Sitzung der Verbandsversammlung 
Beschluss Nr.:  

2021 / 01 / 06 
  

 Seite:         
1 von 1 

  

 

TOP 6 Verpflichtung des / der Gewählten (Vorsitzende(r) der Verbandsversammlung), 
Übernahme der Sitzungsleitung durch den / die Vorsitzende(n) der 
Verbandsversammlung 

 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das älteste Mitglied der Verbandsversammlung verpflichtet den Vorsitzenden der Verbands-
versammlung auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Pflichten und übergibt ihm sodann die 
Leitung der Sitzung (§ 157 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 28 Abs. 2 Satz 2 KV M-V). 

 

          Abstimmungsergebnis: 

 

 
Ja: --- 

 
Nein: --- 

 
Enthaltungen: --- 

 

          

          Unterschriften: 
 

       

         
 
 
 
 
 


